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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV)

Im Oktober 2022 gab der Bundesrat bekannt, dass die AHV/IV-Minimalrente auf das
Jahr 2023 mittels Verordnungsänderung um CHF 30 pro Monat erhöht werde. Die
Minimalrente betrage somit neu CHF 1225 pro Monat, die Maximalrente CHF 2450. In
Übereinstimmung mit der geltenden Regelung entsprach die Rentenanpassung um CHF
30 (=2.5%) einer Mischrechnung aus dem Preisanstieg (3%) und dem Lohnanstieg (2%).
Gleichzeitig stiegen auch die Mindestbeiträge der Selbstständigerwerbenden, der
Nichterwerbstätigen und der freiwilligen AHV/IV, der Koordinationsabzug und die
Eintrittsschwelle in der beruflichen Vorsorge, der erlaubte Steuerabzug für die dritte
Säule, der Höchstbetrag in der EO sowie verschiedene Beträge in den EL oder den ÜL
durch entsprechende Verordnungsänderungen. 
Der Bundesrat veröffentlichte seine Medienmitteilung kurze Zeit nachdem National-
und Ständerat Motionen mit der Forderung eines vollständigen Teuerungsausgleichs bei
den Renten jeweils als Erstrat angenommen hatten. Entsprechend wies der Bundesrat
in seiner Medienmitteilung darauf hin, dass es aufgrund der hängigen Motionen
möglicherweise zu einer rückwirkenden zusätzlichen Erhöhung der AHV- und IV-Renten
kommen könnte. 1
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1) Medienmitteilung BR vom 12.10.22
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